
3. Änderung der Friedhofs- und Bestattungssatzung 
 

Satzung über die öffentliche Bestattungseinrichtung 
der Gemeinde Eisingen 

(Friedhofs- und Bestattungssatzung) 
 

 
 
 
Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Absatz 2 der Gemeindeordnung 
erläßt die Gemeinde Eisingen folgende Satzung zur Änderung der Satzung vom 01.07.1999: 
 

 
§ 1 
 
§ 16 (Ausmaße der Grabmäler und Einfassungen) wie folgt geändert: 
 
(1) im Friedhofsteil III (Flurstücksnummern 1652 und 1653/7, Friedhofserweiterung 1997/98) 

 
 Höhe Breite 
2.bei Reihengräber (§ 10 Abs. 1): 1,30 m 0,90 m 
3.bei Wahlgräber (§ 11): 1,30 m 1,50 m 
 
(2) Grabeinfassungen in Abt. III werden mit einer Höhe bis 10 cm zugelassen. 
 
(3) Grabplatten werden in Abt. III bei Reihen- und Wahlgräbern zugelassen. 
 
 
§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Eisingen, den 15.12.2015 Siegel:  
   Ursula Engert 
   1.Bürgermeisterin 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
Die Satzung wurde am                                 in der Gemeindeverwaltung Eisingen zur 
Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch den Anschlag am                                 an 
allen Anschlagtafeln in der Gemeinde Eisingen hingewiesen. Die Anschläge werden am  
    wieder abgenommen. 
 
Eisingen, den 15.12.2015 
 
 
 
Ursula Engert 
1.Bürgermeisterin 


